
 
 

Folgende Unterlagen sind gemäß Promotionsordnung mit 
dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens 

einzureichen: 
 
 
 
 

 ausgefülltes Antragsformular zur Einreichung (bei Frau Wermuth 
abholen) 
 

 drei Exemplare der Dissertation, grundsätzlich in deutscher 
Sprache, gebunden, maschinenschriftlich 

 
 30 Exemplare einer Kurzfassung (Thesen), maschinenschriftlich, 

geheftet, 1 x elektronisch 
 
 einmal Thesen signiert vom betreuenden Hochschullehrer 

 
 englische Kurzfassung (Abstract) 
 
 unterschriebene Urheberschaftserklärung 

 
 unterschriebener tabellarischer Lebenslauf (persönlichen und 

beruflichen Werdeganges sowie des Bildungsweges) 
 

 beglaubigte Kopien der Diplom-Urkunde, Zeugnis des Hochschul-
abschlusses oder einer dieser gleichgestellten Hochschule 

 
 ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 

 
 polizeiliches Führungszeugnis 

 
 Vorschläge für Haupt- und Nebenfachprüfung im Rigorosum sowie 

Vorschläge für beide Gutachter 
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